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Name Klient: ............................................................................................................  
 

Beginn: ............................................................................................................  
 
Gemäss untenstehender Tarifordnung bestätigen wir die Kostengutsprache für das Begleitete Wohnen der 
Suchthilfe Ost GmbH: 
 

Eintrittpauschale / Grundstockeinkauf  150.00 

Taxe für Miete und Nebenkosten  1100.00 

Taxe für Intensivbegleitung ohne Unterkunft/ in eigener Wohnung  400.00 

Taxe für Intensivbegleitung in Wohnung sho  400.00 

Taxe Halbintensivbegleitung 2X monatlich  200.00 

Taxe Basisbegleitung 1x monatlich  100.00 

Taxe Notunterkunft  pro Tag  60.00 

für Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Region monatlich  450.00 

Austrittspauschale  500.00  

 
- Bei Eintritt ist ein einmaliger Betrag von sFr. 150.00 für Grundstockeinkauf zu entrichten. Dieser wird mit 

der ersten Rechnung erhoben.  
- Eine Austrittspauschale von sFr. 500.00 wird beim Austritt aus dem Begleiteten Wohnen fällig. In diesem 

Betrag sind Selbstbehalte, normale Abnützung der Möbel und kleine Schäden, die nicht der Versicherung 
gemeldet werden können, enthalten.  

-  
- Haftpflichtversicherung ist eine Bedingung für den Eintritt . 
     ( Versicherungskopie der Kostengutsprache beilegen und zusenden ) 
 
- Heimatausweis Die Anmeldung erfolgt durch die sho in der neuen Gemeinde als Wochenaufenthalter;  ---

-bitte legen Sie der Kostengutsprache den Heimatausweis der betroffenen Person bei. 
 
Der detaillierte Vertrag folgt auf diese Kostengutsprache. 
 
Für die Retournierung des unterschriebenen Formulars danken wir Ihnen. 
 
Freundliche Grüsse 
Suchthilfe Ost GmbH 
 
Hiermit erteilen wir die Kostengutsprache ab:…………………………. 
und bestätigen, dass der oben erwähnte Klient im Besitz einer Haftpflichtversicherung ist. 
 
Stempel und Unterschrift der zuständigen Stelle 
 
 


